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Wohnbaugenossenschaften -
kurz und bündig

«Ihr habt sicher einen kurzen Artikel über

Baugenossenschaften auf Lager», meinte
kürzlich ein Kollege, der sich dafür einsetzt,
dass seine Vorortsgemeinde Land an
Genossenschaften abgibt. Hatten wir nicht. Deshalb

setzte ich mich gleich für ihn an den PC.

Weil ein solcher Artikel offenbar rar ist,
erscheint er auch hier.

Von Fritz Nigg ¦ Die tägliche Erfahrung wie
auch die Statistik zeigen, dass ein enormer
Mangel an Wohnungen im mittleren Segment
besteht: mittelgross bezüglich Zimmerzahl,
mittlere Preislage, was die Miete betrifft.
Ausgewiesene Spezialisten für solche Wohnungen

sind die gemeinnützigen
Wohnbaugenossenschaften. Durch Neubauten und die

Erneuerung bestehender Wohnungen leisten
sie einen wichtigen Beitrag, damit wenigstens

ein Teil der Wohnungssuchenden nicht
länger warten muss.
Weil auch sie auf Qualität achten, können
zwar die Baugenossenschaften kaum billiger
bauen als andere Bauträger. Aber bei ihnen
bestimmen am Schluss eben nur die Kosten
die Miete, nicht der Markt, der meistens teurere

Mieten zuliesse. Je länger eine Wohnung
im Eigentum einerGenossenschaftverbleibt,
desto grösser wird dieser durch Verzicht auf

Gewinn bedingte Abstand. Deshalb gelten
Genossenschaftswohnungen mit Recht als

preisgünstig. Sie zeichnen sich zudem trotz
der tiefen Kosten überdurchschnittlich oft
durch gute Architektur und Offenheit für neue
Wohnformen aus.
Wer Genossenschaftswohnungen nur mit
tiefen Mieten gleichsetzt, übersieht ihre
weiteren Vorteile. Weil die Mieterinnen und Mieter

gleichzeitig Mitglieder der Genossenschaft

sind, sind sie gemeinschaftliche
Eigentümer des gesamten Wohnungsbestandes.

Wenn sie nun eine dieser Wohnungen
gemietet haben, so ist damit ein weit gehender

Schutz vor einer Kündigung verbunden
sowie in jedem Fall die Gewissheit, dass die
Miete nicht stärker ansteigen wird als die
effektiven Kosten. Die Genossenschaft
behält ihre Wohnungen dauernd. Somit brauchen

ihre Mitglieder nicht zu fürchten, dass

plötzlich ein neuer Hausmeister auftaucht.
Als Mitglieder bestimmen die Mieterinnen
und Mieter einer Genossenschaft, wer als

Mitglied des Vorstandes deren Geschicke leitet

und welche Geschäftsgrundsätze in den

Statuten festgehalten sind. Insofern gehören
die Baugenossenschaften zu jenem kleiner

werdenden Teil des Unternehmenstyps
Genossenschaft, indem die Ideale derGründer-
zeit noch lebendig sind. Das bedeutet freilich
auch, dass die Mitgliedersich aktiv um «ihre»
Genossenschaft oder Wohnsiedlung
kümmern sollten, zum Beispiel, indem sie in

Selbstverwaltungsgruppen mitwirken.
Das grösste Problem der Baugenossenschaften

war früher die Finanzierung. Diese ist
heute einigermassen gesichert. Hingegen
wird es für Baugenossenschaften immer
schwieriger, geeignetes Bauland zu kaufen.
Die Konkurrenz der Eigentumswohnungen,
deren Erwerber nicht zuletzt dank der steuerlichen

Bevorzugung wesentlich höhere
Landpreise verkraften können, treibt die Bodenpreise

derart empor, dass der Bau von
Mietwohnungen zu kurz kommt. Deshalb sind
die Baugenossenschaften bereit, ihre
Siedlungen auch im Baurecht zu erstellen, das
heisst auf Land, das letztlich im Eigentum
beispielsweise einer Gemeinde verbleibt.
Wenn die Gemeinde sich beim Preis, den sie
für die Nutzung durch ein Baurecht verlangt,
zurückhält, kommt dies ohne Einschränkung
den betreffenden Mieterinnen und Mietern

zugute. ^>

Anzeige

SGGZ
Erhalten. Erneuern. Erstellen.

die guten Gärtner
Gartenbau-Genossenschaft Zürich/Im Holzerhurd 56/8046 Zürich
Telefon 01 371 55 55/Fax Ol 371 05 20/www.ggz-gartenbau.ch


	Notizbuch

